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    Grünewald, 20.08.2021 

Einladung zum Kreisparteitag  
 

 

Sehr geehrte Parteifreundinnen, 

Sehr geehrte Parteifreunde, 

 

im Namen des Kreisvorstandes des FDP Kreisverbandes Oberspreewald-Lausitz lade ich Sie recht herzlich 

zu unserem Kreisparteitag ein. 

 

WANN 
Freitag, den 27.August 2021 
18:00 bis 20:00 
 

WO 
Wiener Café Lauchhammer  
Friedrichsthaler Straße 10 | 01979 Lauchhammer 

 

Bitte beachten Sie den beiliegenden Vorschlag zur aktualisierten Tagesordnung.  

 

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bitten wir um die Beachtung folgender Hinweise: 

• Alle Mitglieder und Gäste werden durch Unterschrift auf der Anwesenheitsliste registriert, 

zusätzlich können Sie sich über die Corona-Warn-App des Bundes einchecken 

• Wir achten auf die Einhaltung der Maskenpflicht, insbesondere wenn das Abstandsgebot von 

1,5 m nicht eingehalten werden kann. Masken stehen bei Bedarf zur Verfügung. 

• Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Impfung oder Sie gelten als Genesen. Für 

den Fall, dass Sie sich nicht eigenständig testen können, stehen bei Bedarf Tests zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Friedemann Scholze     
Kreisvorsitzender  
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Tagesordnung 
 

1. Eröffnung der Versammlung durch den Kreisvorsitzenden  

2. Feststellung der Stimmberechtigungen und der ordnungsgemäßen Einladung  

3. Wahl des Versammlungsleiters und des Schriftführers  

4. Genehmigung der Tagesordnung 

5. Politischer Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes mit Aussprache und politischer Entlastung 

des Vorstandes  

6. Finanzieller Rechenschaftsbericht des Kreisschatzmeisters, Bericht der Rechnungsprüfer sowie 

Aussprache zu den Berichten und finanzielle Entlastung des Vorstandes  

7. Einführung in die nachfolgenden Wahlen und Wahl der Zählkommission  

8. Wahlen zum Kreisvorstand: 

a. Wahl des Kreisvorsitzenden  

b. Wahl der zwei stellvertretenden Kreisvorsitzenden  

c. Wahl des Kreisschatzmeisters  

d. Beschluss über die Zahl der zu wählenden Besitzer zum Kreisvorstand  

e. Wahl der Besitzer zum Kreisvorstand  

9. Wahl der Delegierten zum Landesparteitag  

10. Beschluss über die Anzahl der Ersatzdelegierten zum Landesparteitag  

11. Wahl der Ersatzdelegierten zum Landesparteitag (oder in einem Wahlgang mit den Delegierten)  

12. Wahl der Rechnungsprüfer  

13. Beratung der eingereichten Anträge   

a. Antrag 1 | Satzung des Kreisverbandes 

b. Antrag 2 | Bildung von Ortsverbänden 

14. Sonstiges 

 

Hinweise 
 
Stimmberechtigt sind nur die Personen, deren Mitgliedschaft im Kreisverband geführt wird. Das 
Stimmrecht besteht jedoch nicht, wenn das Mitglied mit der Summe der Mitgliedsbeiträge eines Jahres 
im Verzug ist. In diesem Fall wird das Stimmrecht erst mit dem vollständigen Begleichen der 
Beitragsschuld wiedererworben. 
 
Soll eine Person, die auf dem Kreisparteitag nicht anwesend ist, zur Wahl für ein Amt oder 
Delegiertenmandat vorgeschlagen werden, ist es dazu erforderlich, dass dem Kreisparteitag eine 
entsprechende Einverständniserklärung vorliegt. 
 
Anträge zum ordentlichen Kreisparteitag können vom Kreisvorstand und von jedem dem Kreisverband 
angehörenden Mitglied gestellt werden. Anträge müssen dem Vorstand 7 Tage vor Tagungsbeginn 
vorliegen. Der Kreisvorstand ist an keine Antragsfristen gebunden. Die Anträge sollen allen Mitgliedern so 
rechtzeitig wie möglich, spätestens mit Tagungsbeginn, zugehen. Dringlichkeitsanträge sind ohne 
Aussprache zur Sache zuzulassen, soweit die Mehrheit der am Kreisparteitag anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder der Sachbehandlung zustimmt.  


